
HalbjahresZEUGNIS Werkrealschule
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 7. Februar 2013 20:24

Auf Landesrecht BW - Ministerium für Kultur... heißt es, dass ...

Zitat

Die Jahreszeugnisse und Halbjahreszeugnisse sind nach Anlage 1 und 1 a, die
Halbjahresinformation nach Anlage 2 und der Schulbericht nach Anlage 3 zu erteilen.
Für das Jahreszeugnis der Einführungsphase des Abendgymnasiums gilt dies
entsprechend. Dies gilt nicht für die Schule für Geistigbehinderte.

Hinter Anlage 1a befindet sich ein Link auf eine Halbjahreszeugnis-Vorlage. (Link)
Auf der zweiten Seite dieses Zeugnisses befindet sich unten ein Bereich für die Unterschrift des
Schulleiters.

kl. gr. frosch

P.S.: ich habe außerdem noch die Info gefunden, dass die Halbjahresinformation kein Zeugnis
wäre und daher nicht vom Schulleiter unterschrieben werden würde. Da das Halbjahreszeugnis
aber ein Zeugnis ist, gilt es da wohl umgedreht. Es muss also unterschrieben werden.

1https://www.lehrerforen.de/thread/35455-halbjahreszeugnis-werkrealschule/?postID=308291#post308291

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/;jsessionid=2D5D8C64304032158A940A976FBA244A.jpb4?quelle=jlink&query=VVBW-2210-KM-19840703-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true#ivz2
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/docs/anlage/vvbw/pdf/VVBW-2210-KM-19840703-KF-018-A001a.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/35455-halbjahreszeugnis-werkrealschule/?postID=308291#post308291

